
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2004/04/08 KUVS-
1943/4/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.2004

Rechtssatz

Hat die Beschuldigte entgegen der Bestimmung des § 8 Abs 4 StVO ihr Fahrzeug auf einem Gehsteig abgestellt

und  war es sehr wohl ersichtlich, dass es sich bei dieser Fläche um einen Gehsteig iSd § 2 Abs 1 Z 10 StVO handelte, da

nach dem äußeren Erscheinungsbild ein deutlicher Niveauunterschied zwischen Gehsteig und Fahrbahn bestand

sowie die weitere Fahrbahn vom Gehsteig deutlich durch die Bordsteinkante baulich getrennt war, dies war jedem

durchschnittlich aufmerksamen Verkehrsteilnehmer auch subjektiv erkennbar,  so hat die belangte Behörde der

Beschuldigten die Verwaltungsübertretung zu Recht zur Last gelegt.

Schlagworte

Gehsteig, Qualifikation einer Fläche als Gehsteig, Fahrzeug auf Gehsteig abstellen, Fahrzeug abstellen, durchschnittlich

aufmerksamer Verkehrsteilnehmer

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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